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Betreff: 
Evangelische Kindertagesstätte Mainz-Hechtsheim; Erhöhung der Ganztagsplätze 
 
 
Mainz, 22.04.2015 
 
gez. Merkator 
 
Kurt Merkator 
Beigeordneter 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Einrichtung von acht zusätzlichen Ganztagsplätzen sowie der Reduzierung um drei Plätze in 
einer der Kindergartengruppen wird zugestimmt. 
Der Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Mainz wird entsprechend geändert. 
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Problembeschreibung / Begründung: 
 
 
1. Sachverhalt 
 
2. Lösung 
 
3. Alternative 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
5. Finanzierung 
 
 
Zu 1.: 
 
Die evangelische Kindertagesstätte Mainz-Hechtsheim wird seit  01.11.2014 mit drei Kindergar-
tengruppen mit insgesamt 75 Plätzen, davon 36 Ganztagsplätze, und zwei Krippengruppen mit 
20 Plätzen geführt. Durch die Eröffnung der beiden Krippengruppen ist der Bedarf an Ganztags-
plätzen stark angestiegen, da die Krippenkinder mit dem Wechsel in die Kindergartengruppen 
ebenfalls einen Ganztagsplatz benötigen. Der Träger, die evangelische Kirchengemeinde Mainz-
Hechtsheim, beantragt daher die Zustimmung zur Umwandlung von acht Teilzeitplätzen in Ganz-
tagsplätze, so dass 44 Ganztagsplätze zur Verfügung stehen. Gleichzeitig soll die Kapazität in 
einer Kindergartengruppe von 25 auf 22 Plätze reduziert werden. 
 
 
Zu 2.:  
 
Der Einrichtung von acht zusätzlichen Ganztagsplätzen sowie der Reduzierung um drei Plätze in 
einer der Kindergartengruppen wird zugestimmt. 
 
 
Zu 3.:  
 
Der Umstrukturierung wird nicht zugestimmt. Dem Bedarf an Ganztagsplätzen kann nicht ent-
sprochen werden. 
 
Zu 4.:  
 
Geschlechtsneutral 
 
 
Zu 5.: 
 
a)  Es entstehen keine einmaligen Ausgaben. 
 
b)  Es entstehen keine zusätzlichen laufenden Ausgaben.  
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